
§ 823 I BGB nicht in Betracht. Somit hat A keinen Schadensersatzanspruch gegen K aus
§ 823 I BGB.

C. A GEGEN K AUF SCHADENSERSATZ IHV 500 EUR AUS § 831 BGB
A könnte einen Anspruch gegen K auf Schadensersatz aus § 831 BGB haben. Ein solcher
scheitert hier jedoch an der Eigenschaft des M als Verrichtungsgehilfen der K. M ist in keiner
Weise an Weisungen der K gebunden. Somit scheidet ein Anspruch des A gegen K aus
§ 831 BGB aus.

D. A GEGEN K AUF SCHADENSERSATZ IHV 500 EUR AUS § 836 I BGB
A könnte einen Anspruch gegen K auf Schadensersatz aus § 836 I BGB haben. K ist als
Mieterin nicht taugliche Anspruchsgegnerin, da sie lediglich Fremdbesitzerin des Grundstücks
ist, § 836 I BGB aber nur eine Haftung des gegenwärtigen Eigenbesitzers vorsieht (vgl.
MüKoBGB/Wagner aaO § 836 Rn. 28). Somit scheidet ein Anspruch des A gegen K gem.
§ 836 I BGB aus.

E. A GEGEN K AUF SCHADENSERSATZ IHV 500 EUR AUS § 837 I BGB
A könnte einen Anspruch gegen K auf Schadensersatz aus § 837 I BGB haben. Allerdings
scheitert auch ein solcher deliktischer Schadensersatzanspruch an der tauglichen Anspruchs-
gegnereigenschaft der K. K hat kein Recht zum Besitz an dem Gebäude iSd § 837 I BGB, da
den Vermieter M gem. § 536 BGB die Unterhaltspflicht gerade auch für die Gemeinschafts-
einrichtungen des Miethauses trifft (s. oben, vgl. dazu auch Jauernig/Teichmann aaO
§ 837 Rn. 2).
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& SACHVERHALT
M wurde von seiner dominanten und ihm auch körperlich überlegenen Frau F unterdrückt.
Zerstreuung fand er nur bei seiner Geliebten G. Als M eines Tages mit seinem siebenjährigen
Sohn S und G (die er bei S immer als „Tante aus der Arbeit“ ausgab) zum Baden an einem See
war, verließen den S mitten auf dem See die Kräfte und er begann unterzugehen. S schrie
panisch um Hilfe, was auch der vor sich hin dösende M hörte. Als er sich gerade aufsetzen
wollte, um zu sehen, woher die Schreie kämen, drückte ihn die G wieder sanft nieder und
beruhigte ihn mit der bewusst wahrheitswidrigen Aussage, draußen auf dem See würden ein
paar übermütige Jungs spielen und es sei alles in Ordnung. M solle sich entspannen und die
Minuten mit ihr (G) genießen, in denen S gerade am Ufer allein leise spiele. M glaubte der G,
die in Wahrheit genau gesehen hatte, dass es S war, der unterging, die aber heimlich hoffte,
durch den Tod des S werde M’s Bindung an die Familie schwächer und auch ein weiterer Keil
zwischen M und F getrieben. S, der mit Sicherheit gerettet worden wäre, wenn M los-
geschwommen wäre, ertrank.

Infolge des Todes des S kam es zu einem heftigen Streit zwischen M und F, die den M dafür
verantwortlich machte. Als sich die körperlich überlegene F schließlich auf M stürzte und ihn
würgte, griff M nach einem auf dem Tisch liegenden Küchenmesser. Obwohl es an sich zur
Abwehr der F gereicht hätte, sie damit in den Arm zu stechen, rammte M der F in seiner
Todesangst das Küchenmesser bis zum Schaft in den Hals. Wie von ihm in diesem Moment als
möglich vorausgesehen, traf er dabei ein großes Blutgefäß. Hierbei nahm er den Tod der F
billigend in Kauf. Das Blut schoss in mehreren Fontänen aus F’s Hals, sie verlor rasch das
Bewusstsein und verstarb in kurzer Zeit.

Als M danach vollständig realisierte, was passiert war, lief er laut schreiend ins Zimmer
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seiner 18-jährigen Tochter T, die wegen der überlaut aufgedrehten Musik von der Tragödie
noch nichts mitbekommen hatte. M wollte eigentlich nur bei seiner Tochter sein, um ihr zu
erklären, was geschehen war und wie leid ihm das alles tue; als T allerdings den schreienden M
mit dem Messer in der Hand sah, glaubte sie an einen Amoklauf und dachte, M werde sie mit
dem Messer angreifen. Weil sie keinen anderen Ausweg gegen den vermeintlichen Angriff des
eigenen Vaters sah, warf sie M mit großer Wucht einen Briefbeschwerer an den Kopf. Sie
erkannte dabei, dass eine Kopfverletzung mit dem schweren Briefbeschwerer theoretisch auch
lebensgefährlich sein könnte, vertraute aber darauf, ihren Vater nicht tödlich zu treffen. M
brach sofort bewusstlos zusammen. Die von T herbeigerufene Polizei nahm diese sowie,
nachdem er wieder zu sich gekommen war, auch den M vorläufig fest.

Bearbeitervermerk: Wie haben sich G, M und T nach dem StGB strafbar gemacht? §§ 211,
221, 222, 229 und 323 c StGB sind nicht zu prüfen.

Anmerkung: Diese Beschränkung des Prüfungsumfangs war auch in der Originalklausur – dort aus
Zeitgründen und aufgrund der erst geringen Kenntnisse der Bearbeiter im BT – erfolgt. Sie wurde hier
übernommen, um den Umfang der Klausur in einem überschaubaren Umfang zu halten.

& LÖSUNG

ERSTER TATKOMPLEX: DER TOD DES S

A. STRAFBARKEIT DES M

I. §§ 212, 13 StGB zum Nachteil des S durch das Unterlassen der Rettung

1. Tatbestand
a) M könnte sich wegen Totschlags durch Unterlassen zum Nachteil des S strafbar gemacht
haben. Der tatbestandsmäßige Erfolg ist mit dem Tod des S eingetreten. Unterlassen ist die
Nichtvornahme der rechtlich gebotenen Handlung trotz Handlungsmöglichkeit. Es sind
keinerlei aktive Handlungen seitens M ersichtlich, sodass der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit
auf dem Unterlassen liegt. Ferner hat M, trotz der physisch-realen Rettungsmöglichkeit, S
nicht vor dem Ertrinken bewahrt. Hätte M die rechtlich gebotene Rettung vorgenommen,
wäre S nicht ertrunken und somit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
gestorben. Die Quasi-Kausalität kann mithin bejaht werden.

Hinweis: Beim unechten Unterlassungsdelikt findet die modifizierte conditio-sine-qua-non-Formel An-
wendung, die danach fragt, ob die rechtlich gebotene und physisch mögliche Handlung hinzugedacht
werden kann, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfallen wäre. Wo
keine Handlung vorgenommen wurde, kann auch nicht ihre Ursächlichkeit festgestellt werden. Insofern
kann nur eine Hypothese aufgestellt werden (daher „Quasi-Kausalität“).

Eine Strafbarkeit wegen eines unechten Unterlassungsdelikts setzt gem. § 13 StGB eine Garan-
tenstellung voraus. Diese hat derjenige inne, der für die Abwendung des tatbestandlichen
Erfolgs rechtlich einzustehen hat (allgemein zur Garantenstellung vgl. Kühl JuS 2007, 497 ff.).
Die Garantenstellung des M ergibt sich hier aus dem engen verwandtschaftlichen Nähever-
hältnis zu seinem Sohn; diese konkretisiert sich in der Pflicht der Eltern gem. § 1626 BGB für
ihre Kinder Sorge zu tragen (zu den Rechtspflichten im Einzelnen vgl. SSW-StGB/Kudlich,
2009, § 13 Rn. 18 ff.).

Das Unterlassen des M entspricht im Hinblick auf den Taterfolg (Tod des S) unproblema-
tisch einem aktiven Tun.
b) Schließlich müsste M vorsätzlich die Rettung des S unterlassen haben. Problematisch ist
allerdings, dass er keine Kenntnis von dem die Garantenpflicht auslösenden Ereignis hatte.
Zwar vernahm er Schreie eines Kindes, ging allerdings aufgrund des Hinweises der G davon
aus, dass andere Jungs lediglich herumalberten und sein Sohn am Ufer alleine spiele. Daher
waren ihm bereits die Notwendigkeit einer Rettungshandlung bzw. die tatsächlichen Voraus-
setzungen einer garantenmäßigen Handlungspflicht in der konkreten Situation nicht bewusst.
Der Vorsatz entfällt gem. § 16 I 1 StGB. Somit ist der subjektive Tatbestand nicht erfüllt.

2. Ergebnis
M hat sich nicht wegen Totschlags durch Unterlassen gem. §§ 212, 13 StGB strafbar gemacht.

II. §§ 223, 13 StGB
Auch bezüglich einer Körperverletzung durch Unterlassen fehlte M der Vorsatz.

Totschlag durch Unterlassen

Garantenstellung

Entsprechungsklausel

Kein Vorsatz
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